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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 7 1 3 - 1  
 
 
 

20.03.2020 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 27.03.2020  

 
 
Betreff: Änderungen beim Verfahren der Erarbeitung von Vorlagen zu Maßnahmen 

und Förderprojekten für die Metropole Ruhr 
 
 
Beschlussvorschlag
 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) berät als regionaler 
Planungsträger gem. § 9 LPlG NRW über Maßnahmen und Förderprojekte der 
Städtebauförderung NRW und das Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im 
Quartier NRW 2020“. 
 
Die Beratungen für 2020 im dafür zuständigen Strukturausschuss haben deutlich gemacht, 
dass das bestehende Verfahren nachgebessert und für alle Beteiligte wie nachfolgend 
dargestellt optimiert werden muss - nicht nur, weil in diesem Jahr hierfür eine Sondersitzung 
des Ausschusses notwendig war: 
 

 Die RVR-Verwaltung muss bei der Erarbeitung der Prioritätenlisten der drei 

Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster gleichberechtigt beteiligt 

werden, damit neben einer fachlichen Begleitung mindestens eine ausreichende und 

zeitnahe Kommunikation in die sowohl regionale als auch kommunale Politik sowie 

die zuständigen Verwaltungen der Kommunen in der Metropole Ruhr gewährleistet 

ist. 

Die RVR-Verwaltung wird in dem Zusammenhang gebeten darzustellen, mit welchem 

(personellen) Aufwand dies für den Verband zu erledigen ist und wie Sachstands- 

oder Zwischenberichte im Vorfeld der Beratungen in den RVR-Gremien erstellt 

werden können.  

 

 Ebenso muss die RVR-Verwaltung an den Einplanungsgesprächen im zuständigen 

Ministerium aus den bereits zuvor genannten Gründen beteiligt werden.   
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 Die RVR-Verwaltung wird darüber hinaus gebeten, ein Verfahren für die Beratungen 

für das Jahr 2021 mit dem Land und den Bezirksregierungen rechtzeitig 

abzustimmen. 

Vor dem Hintergrund der 1. Direktwahl des Ruhrparlaments und der sich daran 

anschließenden Konstituierungen der RVR-Verbandsversammlung und der 

Ausschüsse ist eine vorzeitige Regelung umso notwendiger. 

 

 Ergänzend dazu soll nach Konstituierung der nächsten Verbandsversammlung und 

der Bildung der Fachausschüsse für die erste Beratungsfolge des Ruhrparlaments 

ein zeitlicher Ablauf der Beratungen unter Beteiligung des RVR für die Folgejahre 

dargestellt werden. 

 
Begründung: 
 
Erfolgt ggf. mündlich. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Gasper, Daniela Löckenhoff, Jonas Fraktion CDU 
Akt.zeichen  Fraktion SPD 

Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

  

 
Roland Mitschke  Martina Schmück-Glock Sabine von der Beck 
Vorsitzender CDU-Fraktion Vorsitzende SPD-Fraktion Vorsitzende Fraktion  
im RVR im RVR B90/Die Grünen im RVR
      


